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Checkliste

Der Schutz vor Mängeln fängt schon beim Vertragsabschluss 
an. Prüfen Sie Ihre Vertragspartner und lassen Sie sich Re-
ferenzen geben. Wenn Sie Ihr neues Eigenheim von einem 
Generalunternehmer erwerben, schliessen Sie einen gemisch-
ten Werk-/Kaufvertrag ab (beim Thema Mängel geht es vor 
allem um werkvertragliche Aspekte). Unterschreiben Sie nur 
Verträge, die einen detaillierten Leistungsbeschrieb enthalten. 
Lassen Sie Verträge, die Sie nicht genau verstehen, von Fach-
leuten prüfen. Achten Sie auf folgende Punkte:

•	Vereinbaren Sie im Vertrag wenn möglich die SIA-Norm 
118 – zum Beispiel mit folgender Formulierung: «Die SIA-
Norm 118, Ausgabe 2013, ist Bestandteil dieses Vertrags.» 
Mehr zur SIA-Norm finden Sie im Infoblatt Gewährleistung.

•	Akzeptieren Sie vor allem bei neueren Objekten keinerlei 
Einschränkung der Garantie.

•	Achten Sie darauf, dass der Verkäufer seine Gewährleis-
tungsansprüche gegenüber den Handwerkern nicht an Sie 
abtritt. Sonst können Sie sich bei Mängeln nicht mehr an 
den Verkäufer halten, sondern müssen selber gegen jede 
einzelne Handwerksfirma vorgehen. Auch das Risiko, dass 
ein Handwerker Konkurs geht, tragen Sie dann selber.

•	Vereinbaren Sie, dass Sie bei Mängeln einen Teil des Hono-
rars zurückbehalten können.

•	Prüfen Sie bei der Übernahme das Haus, die Wohnung ge-
meinsam mit dem Verkäufer. Erstellen Sie ein Mängelpro-
tokoll, und lassen Sie es von ihm unterschreiben. Halten Sie 
schriftlich fest, bis wann die Mängel behoben sein müssen. 
Vereinbaren Sie, dass Sie nach Ablauf der Frist die Mängel 
auf Kosten des Verkäufers von einer anderen Firma behe-
ben lassen können.

•	Falls keine gemeinsame Übernahme stattfindet: Prüfen Sie 
das Haus, die Wohnung in den ersten Tagen gründlich. 
Rügen Sie Mängel, die Sie entdecken, sofort und einge-
schrieben. Beschreiben Sie den Mangel detailliert. Falls die 
SIA-Norm 118 vereinbart wurde, haben Sie zwei Jahre Zeit 
für die Mängelrüge.

•	Behalten Sie den Teil des Kaufpreises zurück, der der ver-
traglichen Vereinbarung entspricht respektive der mindes-
tens die mutmasslichen Behebungskosten deckt.

•	Wenn Sie später noch Mängel entdecken (verdeckte Män-
gel): Rügen Sie sie sofort schriftlich und eingeschrieben. Mit 
der SIA-Norm 118 haben sie zwei Jahre Zeit; noch später 
entdeckte Mängel müssen Sie ebenfalls sofort rügen.

Mängel – so schützen Sie sich

•	Wenn ein Mangel nicht behoben wird: Setzen Sie – nach 
ein, zwei Monaten bzw. nach Ablauf der vereinbarten 
Frist – dem Verkäufer oder Handwerker eine Nachfrist und 
drohen Sie ihm Ersatzvornahme an.

•	Wenn auch die Nachfrist ungenutzt verstreicht, können Sie 
den Mangel von einem anderen Unternehmen beheben las-
sen – auf Kosten des Verkäufers oder Handwerkers. Teilen 
Sie ihm die Ersatzvornahme mit und verlangen Sie Kosten-
ersatz. Achtung: Die Summe einzutreiben, kann schwierig 
werden. Daher kann eine Klage auf Mangelbehebung ziel-
führender sein.

•	Falls sich die Mangelbehebung hinzieht, achten Sie auf die 
Verjährungsfrist und unterbrechen Sie rechtzeitig die Ver-
jährung.
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